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Hinweis: 
Das Wahlrecht gilt nicht
• �wenn der Umzug dienstlich notwendig ist,
• für Ledige ohne eigene Wohnung i.S.d. § 10 Absatz 3 Bundesumzugskostengesetz (BUKG),
• bei Personalmaßnahmen vom Ausland in das Inland, wenn die Zusage der UKV wirksam geworden ist oder
• bei Personalmaßnahmen innerhalb des Auslands, wenn die Zusage der UKV wirksam geworden ist.

1. ANSPRECHSTELLEN

• �Bei Fragen zur Entscheidung über die Zusage der UKV 
wenden Sie sich bitte an die personalbearbeitende Stelle.

• �Fragen zum ATG richten Sie bitte an die/den zustän-
dige/-n Bearbeiterin/Bearbeiter der für Sie gebührnis-
zahlenden Stelle des Bundesverwaltungsamtes.

• �Bei Fragen zu Reisebeihilfen oder zur Abrechnung der 
Dienstantrittsreise wenden Sie sich bitte an die für Sie 
zuständige Bundeswehrverwaltungsstelle im Ausland 
oder, sofern keine Bundeswehrverwaltungsstelle vor 
Ort vorhanden ist, an BAIUDBw KompZ TM Bw TM 5.

• �Sollten Sie sich für einen Umzug entscheiden, wenden 
Sie sich bitte bei Fragen bzgl. der Erstattung von Leis-
tungen nach den Bestimmungen der AUV an die/den 
zuständige/-n Bearbeiterin/Bearbeiter im BAIUDBw 
KompZ TM Bw TM 6.

Hinweis: Zu finanziellen Aspekten können die o. a. An-
sprechstellen im Einzelfall keine konkreten Aussagen 
treffen.

2. WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• �Merkblätter Wahlrecht zwischen UKV und ATG bei 
Auslandsverwendungen –  
Intranetseite BAIUDBw KompZ TM Bw

• �Merkblatt des BVA zum ATG
• ��Infopakete Auslandsumzüge mit Hinweisen zur Aus-

landsbesoldung – Intranetseite BAIUDBw KompZ 
TM Bw unter der Rubrik Umzug Ausland

https://intranet.iud/portal/a/i_iud/start/themen/tmbw/umzugbw/!ut/p/z1/hY5LD4IwEIT_EbuACNciQY3hocRHezENNIjBljSVePDHW6PxRtzDJLvz7WSAwQmY5GPXctMpyXu7UzY_L4pi4_nLVVYmQYSkDIN0T3wPtwgHOP5DmLVxYghC1QigNiOczgigAgbsykf-cAalTS-Mw-t3R6AXLptelKomn4MFG-HUSlrGqhHSdFZbzY3Sv-_6rrV1nK4Bim4So4_ut5P3JFE2o2QWYbKOdzDc0ijPg_YFsE-HOw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_COOK23GHMPD580AP75FUA320Q5
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Arbeit-Beruf/Bezuege/Besoldung/Information_Merkblaetter/Info_Auslandstrennungsgeld.html?nn=192348
https://intranet.iud/portal/a/i_iud/start/themen/tmbw/umzugbw/!ut/p/z1/hY5LD4IwEIT_EbuACNciQY3hocRHezENNIjBljSVePDHW6PxRtzDJLvz7WSAwQmY5GPXctMpyXu7UzY_L4pi4_nLVVYmQYSkDIN0T3wPtwgHOP5DmLVxYghC1QigNiOczgigAgbsykf-cAalTS-Mw-t3R6AXLptelKomn4MFG-HUSlrGqhHSdFZbzY3Sv-_6rrV1nK4Bim4So4_ut5P3JFE2o2QWYbKOdzDc0ijPg_YFsE-HOw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_COOK23GHMPD580AP75FUA320Q5
https://intranet.iud/portal/a/i_iud/start/themen/tmbw/umzugbw/!ut/p/z1/hY5LD4IwEIT_EbuACNciQY3hocRHezENNIjBljSVePDHW6PxRtzDJLvz7WSAwQmY5GPXctMpyXu7UzY_L4pi4_nLVVYmQYSkDIN0T3wPtwgHOP5DmLVxYghC1QigNiOczgigAgbsykf-cAalTS-Mw-t3R6AXLptelKomn4MFG-HUSlrGqhHSdFZbzY3Sv-_6rrV1nK4Bim4So4_ut5P3JFE2o2QWYbKOdzDc0ijPg_YFsE-HOw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_COOK23GHMPD580AP75FUA320Q5


WAHLRECHT
ENTSCHEIDUNG FÜR DEN BEZUG VON ATG ENTSCHEIDUNG FÜR EINEN UMZUG

ANSPRÜCHE:
• Dienstantrittsreise
• Auslandstrennungsgeld
• �Reisebeihilfe nach  

§ 13 ATGV

• Auslandsdienstbezüge
• Auslandszuschlag
• Mietzuschuss
• Kaufkraftausgleich

• �Auslandsumzugskosten
• Heimaturlaub
• Auslandsdienstbezüge
• Auslandszuschlag

• Mietzuschuss
• Kaufkraftausgleich
• Auslandsschulbeihilfe
• Kinderreisebeihilfe

VERLÄNGERUNG DER AUSLANDSVERWENDUNG:
• �Bei Verwendung am selben Dienstort ohne Wechsel der 

Organisationseinheit läuft die bisherige Frist „3 + 5“ weiter.
• �Bei Verwendung am selben Dienstort mit Wechsel der 

Organisationseinheit oder Verwendung an einem neuen 
ausländischen Dienstort wird eine erneute Zusage der UKV  
i. V. m. dem Wahlrecht zugesagt (neuer Fristbeginn „3 + 5“).

Verwendungen bei Personalmaßnahmen innerhalb des 
Auslandes, wenn bei der vorangegangenen Maßnahme vom 
Inland  in das Ausland die erteilte Zusage der UKV wirk-
sam wurde ist für eine Anschlussverwendung im Ausland 
die Zusage der UKV zu erteilen. Hier ist die Drei-plus-fünf 
Regelung gesetzlich ausgeschlossen.  
Ist bei der vorangegangenen Maßnahme vom Inland in das 
Ausland die erteilte Zusage der UKV nicht wirksam gewor-
den und es wurde auch kein Umzug durchgeführt kann die 
Drei-plus-fünf Regelung Anwendung finden.

• �Bei Verwendung am selben ausländischen Dienstort keine 
erneute Zusage der UKV

• �Bei Verwendung an einem neuen ausländischen Dienstort 
neue Zusage der UKV (kein Wahlrecht) – je nach Restver-
wendungsdauer Zusage der UKV im vollen Umfang oder 
im Umfang des § 26 AUV

NACH BEENDIGUNG DER AUSLANDSVERWENDUNG:
• �Trennungsgeldanspruch, wenn die während der Auslands-

verwendung beibehaltene Wohnung außerhalb des Ein-
zugsgebietes (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 d BUKG) liegt.

Für eine Versetzung vom Ausland an einen neuen inländi-
schen Dienstort ohne Zusage der UKV kann die UKV vom 
bisherigen inländischen Dienstort zum neuen inländischen 
Dienstort zugesagt werden, sofern kein Auslandumzug 
stattgefunden hat und eine Wohnung im Inland beibehalten 
wurde. Es besteht ein neues Wahlrecht nach der Drei-plus-
fünf Regelung.

• �Zusage der UKV an den inländischen Dienstort im vollen 
Umfang

• Kein Anspruch auf TG nach der TGV

3. DAS WAHLRECHT BEI EINER AUSLANDSVERWENDUNG ÜBER ZWEI JAHREN

Wird die Zusage der UKV i. V. m. dem Wahlrecht erteilt, können Sie sich zwischen dem Erhalt von Auslandstren-
nungsgeld (ATG) und der Durchführung eines Umzuges entscheiden.

3.1 Sollten Sie sich für die Inanspruchnahme des ATG entscheiden, kann innerhalb der Drei-Jahres-Frist jederzeit 
gegenüber der gebührniszahlenden Stelle (BVA) schriftlich erklärt werden, dass Sie nicht umziehen, sondern für die 
restliche Auslandsverwendungsdauer, jedoch maximal für acht Jahre, Auslandstrennungsgeld beziehen möchten. 
Die Erklärung muss vor Ablauf von drei Jahren nach dem tatsächlichen Dienstantritt bei der zuständigen 
gebührniszahlenden Stelle (BVA) eingegangen sein.

3.2 Innerhalb dieser Drei-Jahresfrist können Sie sich jederzeit für einen Umzug entscheiden. In diesem Fall wenden 
Sie sich an Ihre personalbearbeitende Stelle, die zunächst die Voraussetzung der geforderten Restverwendungs-
zeit prüft.

3.3 Soweit die Erklärung zur Umzugswilligkeit zunächst unterbleibt und dennoch ein Umzug an den Dienstort, in 
dessen Einzugsgebiet oder in dessen räumlichen Zusammenhang durchgeführt wird, ist die Zusage der UKV zu-
nächst nicht wirksam geworden. Aber mit diesem Umzug gilt die Umzugswilligkeit als konkludent erklärt. Mit nach-
träglicher Feststellung der notwendigen Restverwendungsdauer durch die personalbearbeitende Stelle wird die 
Zusage der UKV wirksam und eine Abrechnung der Umzugskosten kann somit erfolgen.

Sollte eine Restverwendungszeit von mehr als zwei Jahren vorliegen, wird die Zusage der UKV nach Zugang Ihrer Er-
klärung bzgl. des verbindlichen Umzugswillens im vollen Umfang wirksam. ATG wird dann bis zu Ihrem Umzug gewährt.

Sollte die erforderliche Restverwendungsdauer nicht mehr gegeben sein, wäre eine Zusage der UKV nur noch im 
eingeschränkten Umfang des § 26 AUV möglich (s. Nummer 2).



WAHLRECHT
ENTSCHEIDUNG FÜR DEN BEZUG VON ATG ENTSCHEIDUNG FÜR EINEN UMZUG

ANSPRÜCHE:
• Dienstantrittsreise
• Auslandstrennungsgeld
• �Reisebeihilfe nach  

§ 13 ATGV

• Auslandsdienstbezüge
• Auslandszuschlag
• Mietzuschuss
• Kaufkraftausgleich

• �Auslandsumzugskosten im 
eingeschränkten Umfang des 
§ 26 AUV

• �Auslandstrennungsgeld/Rei-
sebeihilfe nach § 13 ATGV

• Auslandsdienstbezüge

• Auslandszuschlag
• Mietzuschuss
• Kaufkraftausgleich
• Auslandsschulbeihilfe
• Kinderreisebeihilfe

VERLÄNGERUNG DER AUSLANDSVERWENDUNG:
• �ohne Wechsel der Organisationseinheit läuft die  

bisherige Frist „3 + 5“ weiter.
• �Bei Verwendung am selben Dienstort mit Wechsel 

der Organisationseinheit oder Verwendung an einem 
neuen ausländischen Dienstort wird eine erneute Zu-
sage der UKV i. V. m. dem Wahlrecht zugesagt (neuer 
Fristbeginn „3 + 5“).

Verwendungen bei Personalmaßnahmen innerhalb des 
Auslandes, wenn bei der vorangegangenen Maßnahme 
vom Inland in das Ausland die erteilte Zusage der UKV 
wirksam wurde ist für eine Anschlussverwendung im 
Ausland die Zusage der UKV zu erteilen. Hier ist die 
Drei-plus-fünf Regelung gesetzlich ausgeschlossen.  
Ist bei der vorangegangenen Maßnahme vom Inland in 
das Ausland die erteilte Zusage der UKV nicht wirksam 
geworden und es wurde auch kein Umzug durchgeführt 
kann die Drei-plus-fünf Regelung Anwendung finden.

• �Zusage der UKV in vollem Umfang bei Verwendung am selben 
ausländischen Dienstort sofern die geplante Verwendungsdau-
er zum Zeitpunkt der Bekanntgabe mehr als zwei Jahre beträgt

• �Neue Zusage der UKV bei Verwendung an einem neuen aus-
ländischen Dienstort (kein Wahlrecht) – je nach Verwendungs-
dauer Zusage der UKV im vollen Umfang oder im Umfang des 
§ 26 AUV

NACH BEENDIGUNG DER AUSLANDSVERWENDUNG:
• �Trennungsgeldanspruch, wenn die während der Aus-

landsverwendung beibehaltene Wohnung außerhalb 
des Einzugsgebietes (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 c BUKG) liegt.

Für eine Versetzung vom Ausland an einen neuen in-
ländischen Dienstort ohne Zusage der UKV kann die 
UKV vom bisherigen inländischen Dienstort zum neuen 
inländischen Dienstort zugesagt werden, sofern kein 
Auslandumzug stattgefunden hat und eine Wohnung im 
Inland beibehalten wurde. Es besteht ein neues Wahl-
recht nach der Drei-plus-fünf Regelung

Verwendung am 
bisherigen 

inländischen Dienstort

Verwendung an 
einem neuen 

inländischen Dienstort

• �Auslandsumzugskosten für 
das im Ausland befindliche 
Umzugsgut im Umfang des 
§ 26 AUV

• �Sofern vor der Auslands-
verwendung am bisherigen 
inländischen Wohnort ein 
TG Anspruch bestand und 
die inländische Wohnung 
beibehalten wurde, beginnt 
die Frist („3 + 5“) für den 
Bezug von TG erneut.

• �Auslandsumzugskosten für das 
im Ausland befindliche Umzugs-
gut im Umfang des § 26 AUV

• �Für das Verbringen des am 
bisherigen inländischen Wohnort 
verbliebenen Umzugsgutes/ein-
gelagerten Umzugsgutes an den 
neuen inländischen Dienstort 
werden Umzugskosten nach 
dem Bundesumzugskostenge-
setz erstattet.

• �Sofern kein Umzug an den 
neuen Dienstort bzw. in dessen 
Einzugsgebiet/räumlichen Zu-
sammenhang zur neuen Dienst-
stätte erfolgt, bildet die unter 
Punkt 1 und 2 aufgeführte UKV 
die Obergrenze der Erstattung. 
Ein inländischer TG Anspruch 
für das Pendeln von der Fami-
lienwohnung zur Dienststätte 
entsteht nicht.

4. WAHLRECHT BEI EINER AUSLANDSVERWENDUNG VON BIS ZU ZWEI JAHREN

Bei einer begrenzten Auslandsverwendungsdauer von bis zu zwei Jahren müssen Sie bereits vor Verfügung Ihrer 
Personalmaßnahme bei Ihrer personalbearbeitenden Stelle erklären, ob Sie umziehen oder ATG in Anspruch neh-
men möchten. Ein Umentscheiden nach Ihrem Dienstantritt ist nicht mehr möglich.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Infoblatt lediglich um eine Informationsschrift handelt, aus 
deren Inhalten Sie keinen Erstattungsanspruch ableiten können.
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ANSPRECHSTELLEN
 
Auslandstrennungsgeld: 
Bundesverwaltungsamt 
Bitte wenden Sie sich an Ihre bezügezahlende Stelle
 
Auslandsumzugskosten: 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Referat TM 6 
Fontainengraben 200 
53123 Bonn
 
E-Mail: BAIUDBwKompZTMBwTMUmzuegeAusland@bundeswehr.org

Telefon: 0228-30776 288 
FSpNBw: 90-3402-288


